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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.2013

Norm

KartG 2005 §23

Rechtssatz

Die Aufgabe der Marktabgrenzung bei der Beurteilung kartellrechtlicher Sachverhalte liegt darin,

Wettbewerbsbeziehungen zu identi6zieren. Mit der Abgrenzung eines Marktes in sowohl seiner sachlichen als auch

seiner räumlichen Dimension soll ermittelt werden, welche konkurrierenden Unternehmen tatsächlich in der Lage

sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und sie daran zu hindern, sich einem

wirksamen Wettbewerbsdruck zu entziehen.
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